
            Tagesordnung 

der 6. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales 
am 31.05.2006, 16.00 Uhr, 

im Sozialzentrum der Gangelter Einrichtungen Maria Hilf GmbH, Bruchstr. 6, 52538 Gangelt 

Öffentliche Sitzung: 

1. Vorstellung der Gangelter Einrichtungen Maria Hilf GmbH (16.00 - 17.00 Uhr)

2. Förderung der ambulanten komplementären Dienste im Kreis Heinsberg im Jahre 2006

3. Antrag vom 26.09.2005 des Diakonischen Werkes des Kirchenkreises Jülich auf Übernahme
zusätzlicher Personal- und Sachkosten zur Aufstockung der Personalkapazität im Bereich der
Fachberatung und des Sekretariats in der Schuldnerberatungsstelle im Kreis Heinsberg

4. Förderung des Selbsthilfe- und Freiwilligenzentrums (SFZ) der Arbeitsgemeinschaft der Freien
Wohlfahrtspflege im Kreis Heinsberg im Jahr 2006

5. Vorstellung der Broschüre “Älter werden im Kreis Heinsberg”

6. Kommunale Integrationsarbeit im Kreis Heinsberg 



Erläuterungen 

zur Tagesordnung der 6. Sitzung des Ausschusses für

Gesundheit und Soziales am 31. Mai 2006

                                                                                                                                                      

Öffentliche Sitzung:

Tagesordnungspunkt 2:

Förderung der komplementären ambulanten Dienste der Träger der Freien
Wohlfahrtspflege im Kreis Heinsberg im Jahre 2006:

Beratungsfolge Sitzungstermin

Ausschuss für Gesundheit und Soziales 31.05.2006

Kreisausschuss 13.06.2006

Die Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege im Kreis Heinsberg hat mit der als
Anlage 1 beigefügten Ablichtung des Schreibens vom 10.05.2006 einen Zuschuss in Höhe von
65.440,00 i für das Haushaltsjahr 2006 zur Durchführung der komplementären ambulanten
Dienste beantragt. Nachdem der Ausschuss für Gesundheit und Soziales in seiner Sitzung am
05.06.2002 die Förderung zwar grundsätzlich befürwortet, den Abschluss eines öffentlich-
rechtlichen Vertrages über die Förderung der komplementären Dienste für die Jahre 2002 bis
2004 im Hinblick auf die angespannte Haushaltslage jedoch abgelehnt und nur eine Förderung
für das Jahr 2002 beschlossen hatte, hatte der Kreisausschuss in den Jahren 2002, 2003 und
2004 jeweils eine jährliche Förderung der komplementären ambulanten Dienste nach vorheriger
Beratung im Fachausschuss in Höhe von zuletzt 70.000,00 i beschlossen. 

Wie in den vorangegangenen Sitzungen des Fachausschusses weist die Verwaltung auch jetzt
darauf hin, dass es sich bei der Förderung der komplementären ambulanten Dienste um eine
freiwillige Leistung des Kreises Heinsberg handelt. Die Kreise sind zwar nach § 14
Landespflegegesetz NW für die zur Umsetzung des Vorranges der häuslichen Versorgung
erforderlichen komplementären ambulanten Dienste verantwortlich, daraus lässt sich jedoch ein
Rechtsanspruch auf finanzielle Zuwendungen gegenüber den Kreisen und kreisfreien Städten
nicht ableiten. Das Land fördert die komplementären ambulanten Dienste seit einigen Jahren
nicht mehr. 
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Nach § 1 Landespflegegesetz NW ist es Ziel des Gesetzes, eine leistungsfähige und
wirtschaftliche ambulante, teilstationäre, vollstationäre und komplementäre Angebotsstruktur
für alle Pflegebedürftigen zu gewährleisten. Die Struktur soll sich an den Bedürfnissen der
Pflegebedürftigen und der sie Pflegenden orientieren. Sie soll in kleinen überschaubaren und
stadtteilbezogenen Formen unter Beachtung der Grundsätze der Qualitätssicherung, der
Wirtschaftlichkeit und des Wettbewerbs der Anbieter untereinander entwickelt werden. Die
darauf aufbauende Versorgung soll nach dem Grundsatz des Vorrangs der häuslichen
Versorgung ortsnah aufeinander abgestimmt nach dem allgemein anerkannten medizinisch-
pflegerischen Erkenntnisstand sichergestellt werden und die pflegenden Angehörigen bei der
häuslichen Pflege unterstützen. Durch die Neufassung des Landespflegegesetzes wurde der
Grundsatz ambulant vor stationär besonders hervorgehoben. Die Förderung der
komplementären ambulanten Dienste trägt dazu bei, diesem Grundsatz in der Praxis auch
gerecht zu werden. 

Die von den Trägern der Freien Wohlfahrtspflege angebotenen komplementären ambulanten
Dienste beinhalten psychosoziale Hilfen, hauswirtschaftliche Hilfen, individuelle
Schwerstbehinderten-Betreuung (ISB), Hausnotrufdienste sowie Mittagstisch für Senioren. Wie
bereits in den vergangenen Jahren dargestellt, wird nach Ansicht der Verwaltung durch die
komplementären ambulanten Dienste ein wichtiger Beitrag für ortsnahe gesundheitliche und
soziale Versorgung der Bürgerinnen und Bürger des Kreises Heinsberg geleistet. Die
angebotenen Hilfen, für die seitens der Pflegeversicherung keine bzw. keine ausreichenden
Mittel zur Verfügung gestellt werden, tragen dazu bei, Pflegenden die Pflege zu erleichtern, die
Pflegebereitschaft aufrechtzuerhalten und kranken und behinderten Menschen einen möglichst
langen Verbleib in ihrer gewohnten Umgebung zu ermöglichen. 

Die Bedeutung der komplementären ambulanten Dienste nimmt insbesondere angesichts der
demographischen Entwicklung der Bevölkerung des Kreises Heinsberg zu. So wird sich die
Zahl der Personengruppe der über 65-Jährigen von 2005 bis zum Jahre 2020 von 33.509 auf
37.282 und die der 81-Jährigen und älteren von 8.121 auf 15.772 erhöhen. Der prognostizierte
Anstieg in der Altersgruppe 66 Jahre und älter gilt als gewichtiges Indiz für den demographisch
bedingten quantitativen Anstieg des Pflegebedürftigkeitsrisikos. Kreisweit wird ein Anstieg
dieses Personenkreises von 41.630 Einwohnern in 2005 auf 53.054 Einwohner im Jahre 2020
prognostiziert. 
Wie die dem Schreiben der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege vom 10.05.2006
beigefügte Übersicht zeigt, beteiligen sich die Wohlfahrtsverbände in erheblichem Maße an den
Gesamtpersonal- und -sachkosten. Der beantragte Zuschuss in Höhe von 65.440,00 i erscheint
angesichts der Gesamtkosten von über 255.000,00 i als gering. 

Nach den Erläuterungen im Haushaltsplan des Kreises zu Einzelplan 4 ist vorgesehen, diesen
Zuschuss durch eine Spende der Kreissparkasse Heinsberg zu kompensieren. Gefördert werden
sollen nicht die einzelnen Leistungsstunden bzw. Betreuungseinsätze, da diese in etwa durch
Kranken- und Pflegekassen und Entgelte der Leistungsempfänger gedeckt sind. 
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Es sollen vielmehr ausschließlich die nicht refinanzierbaren Personal- und Sachkosten für die
Koordination und Leitung der hauswirtschaftlichen Hilfen sowie die unentgeltliche
psychosoziale Beratung bezuschusst werden.  

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung schlägt dem Ausschuss für Gesundheit und Soziales vor, dem Kreisausschuss
zu empfehlen, der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege im Kreis Heinsberg (unter
dem Vorbehalt der Genehmigung der diesjährigen Haushaltssatzung durch die Bezirksregierung
in Köln) einen Zuschuss für das Jahr 2006 in Höhe von 65.440,00 i für die Durchführung der
nach § 14 Landespflegegesetz erforderlichen komplementären ambulanten Dienste zu
bewilligen. 











Erläuterungen 

zur Tagesordnung der 6. Sitzung des Ausschusses für

Gesundheit und Soziales am 31. Mai 2006

                                                                                                                                                      

Öffentliche Sitzung:

Tagesordnungspunkt 3:

Antrag des Diakonischen Werkes des Kirchenkreises Jülich vom 26.09.2005 auf
Übernahme der Personal- und Sachkosten zur Aufstockung der Personalkapazitäten im
Bereich der Fachberatung und des Sekretariates in der Schuldnerberatungsstelle im Kreis
Heinsberg in Hückelhoven

Beratungsfolge Sitzungstermin

Ausschuss für Gesundheit und Soziales 31.05.2006

Kreisausschuss 13.06.2006

Mit dem als Anlage 1 beigefügten Schreiben vom 26.09.2005 hat die in gemeinsamer
Trägerschaft des Diakonischen Werkes des Kirchenkreises Jülich e. V. und der
Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Heinsberg e. V. gemeinsam geführte Schuldner- und
Insolvenzverfahrensberatungsstelle beantragt, die Personal- und Sachkosten zur Aufstockung
der Personalkapazität der Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle im Kreis Heinsberg durch
eine zusätzliche Stelle in der Fachberatung (100 % BU) und eine zusätzliche Stelle im
Sekretariatsbereich (25 % BU) ab dem 01.01.2006 zu übernehmen. Die voraussichtlichen
Kosten werden mit 82.500,00 i beziffert. 
Zur Begründung wird vorgetragen, im Vergleichszeitraum 2001 bis 2004 sei die Anzahl der
beratenen Haushalte um nahezu 60 % von 734 auf 1172 gestiegen. Dies entspreche einer
Fallzahl von 390 Fällen je Vollzeitmitarbeiter. Auf die differenzierte Darstellung der
Fallentwicklung im Jahresbericht 2004 wird verwiesen. Ausweislich des Jahresberichtes 2005
ist die Zahl der Beratungsfälle im Jahre 2005 nochmals um 137 auf jetzt 1309 Beratungsfälle
gestiegen. 

Besondere Bedeutung für die wirksame Beratung überschuldeter Haushalte komme dem
schnellen Zugang zur Beratung nach einer Beratungsanfrage zu. In dieser Phase sei die
Motivation ungebrochen hoch und damit auch das Mitwirkungspotenzial. Seit dem Frühsommer
2004 sei es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schuldnerberatungsstelle nicht immer
gelungen, binnen ein bis drei Wochen nach einer Beratungsanfrage ein Erstberatungsgespräch
für die Ratsuchenden sicherzustellen. Die Wartezeiten betrugen phasenweise ca. 4 bis 5
Wochen.
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Dabei sei noch nicht berücksichtigt, dass am 01.07.2005 die ARGE im Kreis Heinsberg ihre
Arbeit aufgenommen hat. Nach Ansicht der Schuldnerberatungsstelle werde die Zahl der
Beratungsanfragen durch die Tätigkeit der Fallmanager der ARGE noch erheblich zunehmen.

Auf Grund des Beschlusses des Kreisausschusses vom 20.09.2001 fördert der Kreis Heinsberg
die vom Diakonischen Werk des Kirchenkreises Jülich e. V. und der Arbeiterwohlfahrt  -
Kreisverband Heinsberg e. V. betriebene Schuldner- und Insolvenzverfahrensberatungsstelle
auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages vom 22.10.2001 mit derzeit jährlich
107.820,00 i. Gefördert werden die Personal- und Sachkosten von 3 Fachberatungskräften (BU
jeweils 100 %) und eine Sekretariatskraft (BU 75 %), soweit die Kosten nicht durch
Landeszuschüsse, durch Zuschüsse der Giroverbände der Sparkassen NRW und durch
Eigenmittel gedeckt sind. 

Die Agentur für Arbeit Aachen und der Kreis Heinsberg als Träger der Leistungen nach dem
SGB II haben mit Wirkung vom 01.07.2005 die Arbeitsgemeinschaft für die Grundsicherung
Arbeitsuchender (ARGE im Kreis Heinsberg) gegründet. Die Kreise und kreisfreien Städte
haben als kommunale Pflichtaufgabe gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 2 SGB II unter anderem die
Schuldnerberatung sicherzustellen. Überschuldung ist häufig Ursache von Arbeitslosigkeit. Die
Fallmanager der ARGE haben daher überschuldete Leistungsbezieher im Rahmen einer
Eingliederungsvereinbarung an die Schuldnerberatung zu verweisen. Wie auch vom Träger der
Einrichtung im Schreiben vom 26.09.2005 dargestellt, ist damit zu rechnen, dass die
Beratungsanfragen durch die Tätigkeit der Fallmanager der ARGE erheblich ansteigen werden.
Die aktuellen Zahlen der Beratungsfälle der Schuldnerberatung im Zeitraum 01.01. -
26.04.2006 zeigen, dass von insgesamt 604 Beratungsfällen 31 Klienten Arbeitslosengeld und
120 Klienten Leistungen nach dem SGB II beziehen. Dies entspricht einem Anteil von 25 %.
Bisher sind Bezieher von ALG II nur vereinzelt an die Schuldnerberatungsstelle verwiesen
worden. Nachdem die Aufbauphase der ARGE jetzt abgeschlossen ist, ist tatsächlich davon
auszugehen, dass sich diese Zahl erheblich erhöhen wird. Nach Mitteilung der
Geschäftsführung der ARGE im Kreis Heinsberg wird damit gerechnet, dass im Jahre 2006 ca.
400 Leistungsbezieher durch die Fallmanager der ARGE an die Schuldnerberatung im Wege
einer Eingliederungsvereinbarung verwiesen werden. 

Mit der derzeitigen Personalausstattung ist die Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle nach
Einschätzung der Verwaltung tatsächlich nicht mehr in der Lage, dem in den letzten Jahren
gestiegenen und im Laufe des Jahres noch erheblich weiter steigenden Beratungsbedarf mit dem
vorhandenen Personal gerecht zu werden. Insbesondere der schnelle Zugang zur Beratung, der
für eine erfolgreiche Tätigkeit einer Schuldnerberatungsstelle unerlässlich ist, kann mit der
jetzigen Personalausstattung nicht mehr sichergestellt werden. Die Verwaltung befürwortet
daher die Erhöhung der Personalkapazität in der beantragten Höhe. 

Wie im Jahre 2005 stehen für die kommunalen Pflichtaufgaben nach § 16 Abs. 2 Nr. 1- 4 SGB
II (Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von
Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Beratung und die Suchtberatung) im
Haushalt des Kreises unter Haushaltsstelle 1.482.69200 Mittel in Höhe von 150.000,00 i zur
Verfügung. Der Haushaltsansatz reicht aus, um die voraussichtlichen Kosten für eine
zusätzliche Fachkraft und die Ausweitung der Sekretariatskapazität um 25 % zu bestreiten. 
Einer Erhöhung dieses Haushaltsansatzes bedarf es nicht. 
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Der öffentlich-rechtliche Vertrag vom 22.10.2001 ist der geänderten Situation anzupassen und
für die Zeit ab dem 01.10.2006 zu ändern. Ein Vertragsentwurf ist als Anlage 2 beigefügt. Die
geänderten oder ergänzten Passagen sind fett gedruckt, die Laufzeit wurde dem Vertrag vom
30.05.2005 über die Gründung einer Arbeitsgemeinschaft im Kreis Heinsberg angepasst und bis
zum 31.12.2010 verlängert. Darüber hinaus enthält der Vertragsentwurf die Verpflichtung des
Trägerverbundes der Schuldner- und Insolvenzverfahrensberatungsstelle, die zusätzlichen
Personalkapazitäten in erster Linie für die Kooperation mit den Fallmanagern einzusetzen und
die aufgrund einer Eingliederungsvereinbarung an die Beratungsstelle verwiesenen Kunden der
ARGE möglichst unverzüglich zu beraten. Weiterhin sind im Bedarfsfall oder auch regelmäßig
Sprechstunden in der Geschäftsstelle der ARGE in Heinsberg anzubieten. 

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung schlägt dem Ausschuss für Gesundheit und Soziales vor, dem Kreisausschuss
zu empfehlen, dem Abschluss des Vertrages in der Fassung des vorliegenden Vertragsentwurfes
zuzustimmen und der Trägergemeinschaft für das Jahr 2006 einen Zuschuss von höchstens
128.445,00 i und ab dem Jahr 2007 von jährlich höchstens 190.320,00 i zu gewähren. 











Anlage 2

Hinweis: Änderungen jeweils in Fettdruck

Öffentlich-rechtlicher Vertrag

über die Zusammenarbeit bei der Erbringung von Leistungen gemäß § 11 Sozialgesetz-
buch - Zwölftes Buch - (SGB XII) i. V. m. § 16 Sozialgesetzbuch - Zweites Buch -
(SGB II) im Rahmen der Einrichtung einer Schuldner- und Insolvenzverfahrensbera-
tungsstelle durch das Diakonische Werk des Kirchenkreises Jülich und der Arbeiter-
wohlfahrt Kreisverband Heinsberg e. V.

Der Kreis Heinsberg - nachfolgend Kreis genannt -
vertreten durch

1. den Landrat des Kreises Heinsberg, Herrn Stephan Pusch
2. die Dezernentin, Frau Liesel Machat,

und 

der Trägerverbund der Schuldner- und Insolvenzverfahrensberatungsstelle in der Stadt
Hückelhoven

! das Diakonische Werk des Kirchenkreises Jülich sowie
! die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Heinsberg e. V. - nachfolgend Kuratorium

genannt -

vertreten durch

1. den Superintendenten des Kirchenkreises Jülich, Herrn Pfr. Eberl,
2. den Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Heinsberg e. V., Herrn

Dieter Meurer,

schließen aus gemeinsamer Verantwortung für die Einwohner des Kreises Heinsberg
nachfolgenden Vertrag:
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§ 1

Der Kreis Heinsberg hat als örtl. Träger der Sozialhilfe nach § 11 SGB XII die Pflicht,
auf die Inanspruchnahme einer Schuldnerberatungsstelle oder einer anderen Fach-
beratung hinzuweisen. Angemessene Kosten werden nach § 5 dieses Vertrages übernom-
men.

Das Kuratorium betreibt unter Beachtung der gültigen Gesetze eine Schuldner- und
Insolvenzverfahrensberatungsstelle für die Einwohner des Kreises Heinsberg mit Sitz in
Hückelhoven.

Grundlage des Vertrages ist die vom Kuratorium vorgelegte Konzeption für die Betrei-
bung einer Schuldner- und Insolvenzverfahrensberatungsstelle - nachfolgend Beratungs-
stelle genannt - im Kreis Heinsberg, soweit dieser Vertrag keine abweichenden Rege-
lungen enthält (Anlage, Konzeption Stand 01.01.2001). 

§ 2

1. Der Schuldnerberatung obliegt die Beratung im Sinne des § 11 SGB XII, wenn eine
zeitlich längerfristige beratende und betreuende Hilfe notwendig ist. Dies ist in der
Regel der Fall, wenn wegen besonderer sozialer Schwierigkeiten eine intensive,
fachlich qualifizierte sozialpädagogische Betreuung geboten ist. Im Falle der notwen-
digen weiteren Beratung wird die Beratungsstelle einen Hilfeplan aufstellen. Bestand-
teil des Hilfeplanes sind unter anderem: 

! eine Bestandsaufnahme der wirtschaftlichen Situation,
! die Aufarbeitung sozialer und persönlicher Schwierigkeiten, insbesondere die

Aufklärung über die Bedeutung von Schulden für die Lebenssituation der Betrof-
fenen,

! Kriseninterventionsmaßnahmen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, der Woh-
nung und des Arbeitsplatzes,

! Prüfung von Sozialleistungsansprüchen,
! Aufstellung eines Entschuldungsplanes,
! Führen von Verhandlungen mit Gläubigern über Stundung, Erlass, Ratenzahlung

oder Vergleich,
! Hilfestellung bei der Haushaltsplanung,
! Sicherung der finanziellen Konsolidierung durch langfristige soziale Beratung.

Zusätzliche Aufgaben im Rahmen der Insolvenzberatung sind:

S Information über den Ablauf und die Bedingungen des Verbraucherinsolvenz-
verfahrens.
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S Prüfung der Voraussetzungen der Erlangung einer Restschuldbefreiung unter den
rechtlichen, wirtschaftlichen und persönlichen Gesichtpunkten.

S Hilfestellung bei der Durchführung eines außergerichtlichen Einigungsversuches,
unter Berücksichtigung der Bedingungen des Insolvenzverfahrens.

S Erteilung einer Bescheinigung beim Scheitern des außergerichtlichen
Einigungsversuchs gemäß § 305 InsO.

S Hilfestellung bei der Antragsstellung zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens und
Restschuldbefreiung.

S Begleitung des Ratsuchenden im gerichtlichen Verfahren. 

S Begleitung des Ratsuchenden in der Wohlverhaltensperiode.

S Fachberatung für kooperierende Beratungseinrichtungen. 

2. Zur Erfüllung der vorgenannten Aufgaben hält die Beratungsstelle regelmäßig
Sprechstunden ab, die im Benehmen mit dem Kreis Heinsberg (Sozialamt) fest-
zulegen sind.

3. Die Inanspruchnahme der Beratungsstelle für Einwohner des Kreises Heinsberg ist
kostenfrei.

4. Die Vorschriften des Rechtsberatungsgesetzes bleiben unberührt. 

Die Tätigkeit der Beratungsstelle soll außerdem - soweit dies im Einzelfall notwendig ist
- die wirtschaftliche, soziale und psychosoziale Beratung im Sinne einer ganzheitlichen
Beratung umfassen, ggfs. in Zusammenarbeit mit anderen Stellen (z. B. Familien- und
Lebensberatungsstellen, Sucht- und Drogenberatungsstellen, Ausländersozialberatungs-
stellen, Sozialberatungsstellen, Sozialämter etc.). 

Darüber hinaus arbeitet die Beratungsstelle eng mit der zum 01.07.2005 gem. § 44
b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) gebildeten Arbeitsgemeinschaft
(ARGE) im Kreis Heinsberg zusammen. Die Beratungsstelle hat sicherzustellen,
dass die Beratung der von der ARGE im Rahmen einer Eingliederungsverein-
barung an die Schuldnerberatungsstelle verwiesenen Klienten unverzüglich begon-
nen wird. Im Bedarfsfall oder auch regelmäßig sind im Benehmen mit der Ge-
schäftsführung der ARGE in den Räumlichkeiten der Geschäftsstelle der ARGE in
Heinsberg Sprechstunden anzubieten. Über Struktur und Inhalt der Beratung wird
mit der Geschäftsführung der ARGE eine schriftliche Vereinbarung getroffen. 
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§ 3

1. Das Kuratorium betreibt die Beratungsstelle mit folgendem Personal:

! Fachberatungskräfte mit einem Beschäftigungsumfang von 4,0 Vollzeitstellen,

! Sekretariats- und Verwaltungskraft mit einem Beschäftigungsumfang von 1,00
Vollzeitstellen.

2. Fachberatungskräfte im Sinne dieser Vereinbarung sind: Dipl. Sozialarbeiterin/Dipl.
Sozialarbeiter oder Dipl. Sozialpädagogin/Dipl. Sozialpädagoge oder
Bankkauffrau/Bankkaufmann oder Betriebswirt in/Betr iebswirt  oder
Ökonomin/Ökonom oder Ökotrophologin/Ökotrophologe oder Personen im ge-
hobenen Verwaltungs- oder Justizdienst oder solche, die über eine zur Ausübung des
Anwaltsberufes befähigende Ausbildung oder eine vergleichbare Ausbildung verfü-
gen.

Ausgeschlossen sind Personen, die Kredit-, Finanz-, Finanzvermittlungs- oder ähnli-
che Dienste gewerblich betreiben.

Grundsätzlich müssen die Fachkräfte bei Aufnahme der Tätigkeit in der Beratungs-
stelle über Berufserfahrung im Bereich der sozialen Arbeit verfügen und eine abge-
schlossene Zusatzqualifikation „Schuldnerberatung bzw. Insolvenzberatung“ nach-
weisen. Für den Fall, dass keine geeigneten Fachkräfte mit Zusatzqualifikation
„Schuldnerberatung bzw. Insolvenzberatung“ eingestellt werden können, verpflichtet
sich das Kuratorium dafür Sorge zu tragen, dass die Zusatzqualifikation unverzüglich
erworben wird.

 

§ 4

Das Kuratorium legt spätestens bis 30.06. eines Jahres einen Verwendungsnachweis vor,
welcher die Ein- und Ausgaben des vorhergehenden Kalenderjahres enthält. Dem
Verwendungsnachweis ist ein Tätigkeitsbericht zuzufügen.

Der Kreis Heinsberg (Rechnungsprüfungsamt) ist berechtigt, die Verwendungsnach-
weise und alle damit in Zusammenhang stehenden Unterlagen zu prüfen.
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§ 5

1. Zu den Kosten der Beratungsstelle gewährt der Kreis Heinsberg dem Kuratorium im
Jahr 2006 einen Zuschuss von höchstens 128.445,00 iiii und ab dem Jahr 2007
von jährlich höchstens 190.320,00 iiii. Der jährliche Zuschuss des Kreises verändert
sich entsprechend den prozentualen tariflichen Veränderungen des Bundesangestell-
tentarifes (Basis: BAT IV a bezogen auf das Jahr 2005). Entsprechende Veränderun-
gen wirken sich jeweils im folgenden Kalenderjahr auf die Höhe des Zuschusses aus.

2. Der Zuschuss wird in vierteljährlichen Raten ausgezahlt.
 

Die Fälligkeit der jeweiligen Auszahlungsrate tritt am 5. Werktag des 2. Monats eines
Quartals ein. 

Die Vertragsparteien gehen von dem nachfolgend aufgeführten Finanzierungsplan
aus:

a. Landeszuschuss      69.024,00 Euro
b. Kreiszuschuss (2005) 107.820,00 Euro 
c. Giroverbände der Sparkassen NRW

mindestens 33.234,00 Euro
d. Kuratorium Restzahlung (2005) 20.748,00 Euro
e. Gesamtsumme   230.826,00 Euro

§ 6

1. Dieser Vertrag tritt am 1. Oktober 2006 in Kraft und gilt zunächst bis zum 31.
Dezember 2010. Er verlängert sich  um jeweils drei Jahre, sofern der Vertrag nicht
unter Wahrung einer Kündigungsfrist von 18 Monaten zum Ende der jeweiligen
Geltungsdauer durch eingeschriebenen Brief gekündigt wird. 

2. Mit Abschluss dieses Vertrages verliert der Vertrag vom 22.10.2001 seine Gültigkeit.

3. Das Kuratorium kann den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos kündigen, wenn die
Mitfinanzierung der Schuldnerberatungsstelle durch die Sparkassen ausfällt und
Verhandlungen über eine Anpassung dieses Vertrages scheitern.       

In diesem Fall endet der Vertrag jedoch frühestens mit Auslaufen der Mitfinanzierung
der Sparkassen. 
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4. Der Kreis kann den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos kündigen, wenn die
Rechtsgrundlage (§ 11 SGB XII) entfällt oder wenn einzelne Städte des Kreises
örtlicher Träger der Sozialhilfe werden und Verhandlungen über eine Anpassung
dieses Vertrages scheitern.

§ 7

Verletzt eine Vertragspartei schuldhaft die ihr nach diesem Vertrag obliegenden Pflich-
ten schwerwiegend und wird der Pflichtverstoß nach Zugang einer schriftlichen Bean-
standung nicht innerhalb eines Monats abgestellt, so hat die andere Vertragspartei das
Recht, den Vertrag vorzeitig mit einer Frist von einem Monat zum nächsten Quartalsen-
de zu kündigen (außerordentliche Kündigung).

§ 8

Sollten einzelne Bestimmungen diese Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein, so
wird davon die Gültigkeit des Vertrages insgesamt nicht berührt. In diesem Fall ver-
pflichten sich die Vertragsparteien, die unwirksamen Bestimmungen unter Berücksichti-
gung des mit ihnen verfolgten Zweckes durch wirksame Bestimmungen zu ersetzen.

§ 9

Änderungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform; weitere
mündliche Absprachen bestehen nicht.

Heinsberg,

Für den Kreis für das Kuratorium

Pusch              Pfr. Eberl                                         Dr. Kreßner
Landrat        Diakonisches Werk des Kirchenkreises Jülich

Machat Meurer
Kreisverwaltungsdirektorin Arbeiterwohlfahrt

Kreisverband Heinsberg



                                                            Erläuterungen  
 
 zur Tagesordnung der 6. Sitzung des Ausschusses für 
  
 Gesundheit und Soziales am 31. Mai 2006 
___________________________________________________________________________ 
 
                                                                                                                                                         
Öffentliche Sitzung: 
 
 
Tagesordnungspunkt  4 : 
 
Förderung des Selbsthilfe- und Freiwilligenzentrums ( SFZ) der Arbeitsgemeinschaft 
der Freien Wohlfahrtspflege im Kreis Heinsberg im Jahre 2006 
 

 
Beratungsfolge 

 
Sitzungstermin 

 
Ausschuss für Gesundheit und Soziales 

 
31.05.2006 

 
Kreisausschuss 

 
13.06.2006 

 
 
Mit Schreiben vom 18.07.2005 beantragt die Arbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtspflege im Kreis Heinsberg einen Zuschuss für das Selbsthilfezentrum in Höhe von 
20 000 € (Anlage 1) auch für das Jahr 2006. 
 
Der Ausschuss für Gesundheit und Soziales hat sich in seiner Sitzung am 9.3.2005 ausführlich 
mit dem Freiwilligen- und Selbsthilfezentrum befasst und eine Empfehlung an den 
Kreisausschuss zur Bewilligung dieser freiwilligen Leistung ausgesprochen. Der 
Kreisausschuss hat daraufhin  in seiner Sitzung am 14.04.2005 eine Bewilligung in Höhe von 
20 000 € für 2005 ausgesprochen. Es kann daher auf die ausführlichen Sitzungsunterlagen des 
Vorjahres verwiesen werden.  
 
Das Gesundheitsamt hat jährlich zu prüfen, ob die zur Verfügung gestellten Mittel zur 
Unterstützung des Selbsthilfezentrums gemäß den Anforderungen des Landes NRW 
eingesetzt werden.  
Nach nunmehr bereits fast vierjähriger erfolgreicher Arbeit des Selbsthilfe- und 
Freiwilligenzentrums kann uneingeschränkt mitgeteilt werden, dass die Anforderungen durch 
das Selbsthilfezentrum mehr als erfüllt werden. Es ist mittlerweile zu einem festen Baustein 
der gesundheitlichen Versorgung im Kreis Heinsberg geworden. Die zahlreichen Aktivitäten 
des SFZ und die ständige Nachfrage nach Unterstützungsleistungen durch die Gruppen beim 
Aufbau, der Organisation von Räumlichkeiten sowie der Generierung von 
Informationsquellen zeigen die Jahresberichte auf. Dieser ist für das Jahr 2005 als Anlage 2 
beigefügt.  
 Der Selbsthilfe- und Freiwilligentag am 09.09.2005 unter breiter Beteiligung der 
Öffentlichkeit zeigte das hohe Engagement der beteiligten Gruppen. Im Frühjahr 2006 konnte 
jetzt eine Neuauflage des Selbsthilfeführers vorgestellt werden, der die im Internetangebot 
aufgezeigten Gruppen (www.sfz-heinsberg.de)  nunmehr auch in einer Druckversion vorstellt. 
Auch diese Präsentation fand breites öffentliches Interesse.                                                  
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Wichtig ist auch, dass das SFZ nicht nur die Gruppen unterstützt, die sich einem 
Trägerverband angeschlossen haben, sondern auch den ca. 20 % freien Gruppen seine 
Unterstützung gewährt.  
 
Das Gesundheitsamt überzeugte sich davon, dass das Selbsthilfezentrum  
 

-     die Themen- und Institutionenübergreifende Selbsthilfe unterstützte 
- den umfassenden Überblick über die im Kreis Heinsberg tätigen Gruppen weiter 

vervollständigte 
- eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit durchführt 
- zahlreiche Einzelpersonen über Selbsthilfe und –gruppen informierte 
- Einzelpersonen in bestehende Gruppen vermittelte  
- die bestehenden Gruppen inhaltlich und organisatorisch beraten hat 
- eine Vernetzung mit der Landesebene durchführt und ein notwendiger, regelmäßiger 

Austausch erfolgt 
- die Öffnungszeiten weiterhin an mindestens vier Wochentagen mit zusätzlichen 

Zugangsmöglichkeiten für nachfragenden Bürgerinnen und Bürger vorhält 
- den Austausch mit dem landesweiten Netzwerk der Selbsthilfeunterstützungsstellen 

durchführt. 
 
Nach diesen auf der Landesebene entwickelten Prüfkriterien kann das Gesundheitsamt daher 
feststellen,  dass das Selbsthilfezentrum im Kreis Heinsberg seine Aufgaben erfüllt hat und 
wesentlich dazu beiträgt, dass die Selbsthilfe als voll funktionsfähiges Element der 
gesundheitlichen Versorgung anzusehen ist. 
Das Land NRW und die Krankenkassenverbände unterstützen daher nach den bisherigen 
Haushaltsplanungen auf der Landesebene das Heinsberger Zentrum auch 2006 mit den 
gesetzlich dafür vorgesehenen Mitteln. Die ausführliche Jahresrechnung für 2005 und die 
Haushaltsansätze für 2006 sind der Anlage 3 zu entnehmen. Eine gesonderte Ausweisung des 
zu bezuschussenden Selbsthilfeanteils ist dabei erfolgt. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verwaltung schlägt dem Ausschuss für Gesundheit und Soziales vor, dem Kreisausschuss 
zu empfehlen, den im Haushaltsplan des Jahres 2006 veranschlagten Betrag von 20 000 € der 
antragstellenden Trägergemeinschaft für das Selbsthilfezentrum im Kreis Heinsberg zu 
gewähren. Der Kreis übernimmt erneut diese freiwillige Leistung als  Zeichen zur 
Anerkennung des Engagements der Selbsthilfe und deren Bedeutung für die 
Funktionsfähigkeit eines pluralen Gesundheitssystems auf der kommunalen Ebene. 
 
 















































Erläuterungen 

zur Tagesordnung der 6. Sitzung des Ausschusses für

Gesundheit und Soziales am 31. Mai 2006

                                                                                                                                                      

Öffentliche Sitzung

Tagesordnungspunkt 5:

Vorstellung der Broschüre “Älter werden im Kreis Heinsberg”

Beratungsfolge Sitzungstermin

Ausschuss für Gesundheit und Soziales 31.05.2006

In der letzten Pflegekonferenz am 14.09.2005 wurde die kommunale Pflegeplanung im Kreis
Heinsberg vorgestellt und erläutert. Es wurde vereinbart, als erste Handlungsempfehlung die
Angebotsstruktur in der häuslichen, ambulanten und stationären Versorgung im hiesigen
Kreisgebiet per Internet zu veröffentlichen und die vor Jahren aufgelegte Broschüre “Älter
werden im Kreis Heinsberg” zu aktualisieren. Die Broschüre ist zwischenzeitlich fertiggestellt.
Die Verwaltung wird die Broschüre in der Sitzung vorstellen. 



Erläuterungen 

zur Tagesordnung der 6. Sitzung des Ausschusses für

Gesundheit und Soziales am 31. Mai 2006

                                                                                                                                                      

Öffentliche Sitzung

Tagesordnungspunkt 6:

Kommunale Integrationsarbeit im Kreis Heinsberg

Beratungsfolge Sitzungstermin

Ausschuss für Gesundheit und Soziales 31.05.2006

Die Verwaltung hatte den Ausschuss in der letzten Sitzung am 21.09.2005 über die kommunale
Integrationsarbeit im Kreis Heinsberg informiert. Auf die Niederschrift über die 4. Sitzung des
Ausschusses für Gesundheit und Soziales am 21.09.2005 wird verwiesen. Das Ordnungsamt des
Kreises Heinsberg hat in der Zwischenzeit eine Umfrage in Kindertagesstätten im Kreisgebiet
durchgeführt. Ziel der Befragung war, Informationen über vorhandenen Integrationsbedarf bei
ausländischen Eltern der die Kindertagesstätten besuchenden Kinder zu erhalten, um ggf.
Personen mit besonderer Integrationsbedürfnis zur Teilnahme an einem Integrationskurs zu
verpflichten. Ein Vertreter des Ordnungsamtes wird über das Ergebnis der  Umfrage und den
Stand der Integrationsarbeit im Kreis Heinsberg insgesamt berichten. 




